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Vorwort

Eine preußische Kirchengeschichte

Warum eine Kirchengeschichte Preußens, eines Staates, den es 
nicht mehr gibt? Nicht nur Ostdeutsche wissen, dass die meis-
ten evangelischen Landeskirchen, die zum preußischen Staat 
gehörten, besondere kirchliche Prägungen hatten, die sie von 
anderen deutschen unterschieden. Und auch die katholischen 
Bistümer in Preußen kannten andere Rechtsverhältnisse als die 
in Bayern, Württemberg oder Baden.

Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der Kirchengeschichte, 
dass diese nicht immer deckungsgleich mit der allgemeinen Ge-
schichte ist. Die katholische Kirche lässt sich in der Regel viel 
Zeit mit der Anerkennung neuer, durch Kriege oder veränderte 
Machtverhältnisse verschobene Grenzen. Und die evangeli-
schen Kirchen tun sich ohnehin schwer, nach dem Verlust ihrer 
fürstlichen Landesherrn ihre Strukturen neuen Wirklichkeiten 
anzupassen. Nirgendwo findet man so viele Überreste alter Zei-
ten wie in den Kirchen. Mehr als jede andere historische For-
mation tragen die Kirchen zur Ausformung von »Phantom-
grenzen« auf den historischen Landkarten Europas bei.

Im preußischen Staat, der bis zu seiner Auflösung durch die 
Siegermächte im Februar 1947 bestand, verhielten sich die Kir-
chen nicht anders. So rührte der Vatikan bis zum Ende der DDR 
nicht an den alten Bistumsgrenzen. Und die altpreußischen 
evangelischen Provinzialkirchen behielten für ihre Gebiete, die 
in den vier Besatzungszonen lagen, weitgehend ihre alten Ver-
waltungen und vor allem ihre Zugehörigkeit zur Union von 
Lutheranern und Reformierten. 

Diese letzte Besonderheit könnte noch Bedeutung haben für 
das Jubiläum des 500. Jahrestages der Reformation, das im Ok-
tober 2017 gefeiert wird. In manchen Landeskirchen des frühe-
ren Preußen wird nämlich nicht nur Martin Luthers gedacht 
werden, sondern auch Johannes Calvins, der das Werk der 
 Reformation weiter ausgebildet und in Europa und bis nach 
Amerika verbreitet hat. Nicht zuletzt hat er mit seiner refor-
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matorischen Theologie auch die Territorien Preußens geprägt, 
insofern als deren Herrscherhaus, die Hohenzollern, das re-
formierte Bekenntnis annahm. In Preußen stand neben dem 
Wittenberger Luther immer auch der Genfer Calvin.

Die preußische Kirchengeschichte reicht also in unsere 
 Gegenwart hinein. Sie bedarf aber der Besinnung auf ihre 
 historisch wirksamen Kräfte, weil sie auch früher schon einen 
vernachlässigten Platz im ereignisgeschichtlich geprägten Ge-
dächtnis der Generationen gehabt hat. Wer nach Preußen 
fragte, dachte zunächst an die Geschichte eines Staates, nicht 
der Kirchen.

Was die preußische Kirchengeschichte außerdem kompli-
ziert macht, ist der Umstand, dass sie sich auf einen für deut-
sche Länder ungewöhnlich ausgedehnten Raum erstreckt. Sie 
umspannte schließlich Gebiete, die von der Saar bis an die Me-
mel reichten und von sehr verschiedenen kulturellen Tradi-
tionen geprägt waren. Was verband schon das überwiegend 
 katholische Rheinland und die mehrheitlich protestantischen 
Provinzen Ostelbiens?

Auch die zeitliche Dauer der Zugehörigkeit der einzelnen 
Landesteile zum preußischen Staat erschwert eine zusammen-
hängende preußische Kirchengeschichte. In jeder Generation 
kamen neue Gebiete hinzu, die jeweils eigene Frömmigkeits-
traditionen mitbrachten. Im Bilde gesprochen gleicht die Ge-
schichte des wachsenden preußischen Staates einem Strom, der 
mehr und mehr von seinen Nebenflüssen gespeist wird und 
schließlich mehr Wasser von diesen führt als von seinen Quell-
bächen.

Was also blieb unter diesen Umständen von den Anfängen 
erhalten? Was bildet eine möglicherweise »preußische« Linie in 
den Jahrhunderten der wechselvollen Geschichte? In den Zeiten 
der Monarchie hätte man hier in erster Linie die Zugehörigkeit 
zum »Hohenzollernstaat« genannt, weil es schließlich das Herr-
scherhaus war, das den Staat am stärksten geformt und auch 
entscheidende kirchengeschichtliche Akzente gesetzt hatte. 
Wenn das Kernland der Hohenzollern, die Mark Brandenburg, 
die Reformation angenommen und damit den Protestantismus 
zur dominierenden Kraft im Lande gemacht hatte, dann waren 
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damit Wege vorgezeichnet, die bis in unsere Tage hinein Folgen 
haben sollten. Bis in die Sozialgeschichte reichten die Wirkun-
gen.

Später sahen viele in Preußen den Inbegriff eines Obrig-
keitsstaates, der sich zwar der modernen Welt aufschloss, aber 
demokratischen Entwicklungen entgegenstand. Was die ver-
schiedenen Territorien des Hohenzollernstaates miteinander 
verband, war danach eine Orientierung an machtpolitischen 
Prioritäten, die den Zusammenhalt des weiträumigen Staats-
gebildes garantierten. Preußen musste immer mehr sein als die 
Summe seiner Teile.

Auch kirchlich war der Hohenzollernstaat mehr als die 
Summe der zu seiner Staatskirche der Altpreußischen Union 
gehörenden Provinzialkirchen. Er umfasste am Ende auch Lan-
deskirchen, die nicht in die Unionskirche integriert waren, also 
nur bedingt an der preußischen Kirchengeschichte teilhatten. 
Folglich sind diese nicht Gegenstand der vorliegenden Darstel-
lung. 

In der katholischen Kirche fand die preußische Klammer ih-
ren Ausdruck in der Fuldaer Bischofskonferenz. Sie umfasste in 
der Schlussphase des preußischen Staates die drei Erzbistümer 
Köln, Paderborn und Breslau mit insgesamt neun Diözesen und 
einer besonderen Prälatur in der Grenzmark im Osten des Lan-
des. Darüber hinaus stärkten auch die zahlreichen kirchlichen 
Vereine und die politische Partei des Zentrums – trotz mancher 
Konflikte – das Zugehörigkeitsgefühl der Katholiken zum preu-
ßischen Staat.

Es lohnt sich also, die preußische Kirchengeschichte in ihrem 
Zusammenhang zu betrachten. Damit wird in keiner Weise die 
Bedeutung der Geschichte der einzelnen Landesteile geschmä-
lert; im Gegenteil, diese gewinnt an Profil. Denn es zeigte sich 
immer in den Krisenzeiten des Staates, dass seine Provinzen 
sich auf ihre Zusammengehörigkeit besannen und daraus 
Kräfte für den Umgang mit den epochalen Herausforderungen 
zogen. Der Gesamtstaat Preußen ging nicht spurlos an seinen 
einzelnen Gebieten vorbei. 

Im Vorfeld des Reformationsjubiläums von 2017 besteht ein 
besonderer Anlass, an den Beitrag Preußens zur Kirchenge-
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schichte Europas zu erinnern. Denn große Teile dieses Staates 
gehören heute zu anderen europäischen Ländern, die zudem 
von anderen konfessionellen Traditionen geprägt sind. Diese 
öffnen sich zunehmend in ökumenischem Geist den Erfah-
rungen und Erkenntnissen, die auf dem Boden der alten preu-
ßischen Gebiete gewachsen sind. Deswegen lag und liegt mir 
daran, einen früheren Beitrag im Handbuch für preußische 
 Geschichte zu überarbeiten und zu erweitern. Für die Ermög-
lichung dieses Vorhabens danke ich dem Verlag Walter de 
Gruyter und dem Wallstein Verlag. 



Einleitung

Eine Darstellung der preußischen Kirchengeschichte macht 
eine Reihe von Vorüberlegungen notwendig, die sowohl das 
Verständnis von Kirchengeschichte als auch die Konturen Preu-
ßens berühren. Denn weder gibt es eindeutige Grenzen zwi-
schen Kirchen- und allgemeiner Geschichte noch ist das Gebiet 
des Hohenzollernstaates ein für allemal definiert. Beides unter-
liegt dem Wandel der Geschichte.

So muss betont werden, dass Kirchengeschichte weniger als 
Religionsgeschichte und mehr als Theologiegeschichte umfasst. 
In diesem Sinne gehört die Geschichte der jüdischen Religions-
gemeinschaft nicht zur Kirchengeschichte, erfordert also eine 
selbständige Erörterung. Dagegen sind die christlichen Kon-
fessionen nicht nur mit ihren theologie- und frömmigkeits-
geschichtlichen Inhalten, sondern auch mit ihren sozial- und 
verfassungsgeschichtlichen Aspekten Teil und Gegenstand der 
Kirchengeschichte. Auch die Kulturgeschichte steht in einem 
engen Zusammenhang mit ihr, wenn auch die Berührung 
 zwischen beiden Bereichen in den einzelnen Epochen unter-
schiedlich dicht gewesen ist.1

Kirchengeschichte kann also nicht aus der allgemeinen ›welt-
lichen‹ Geschichte herausgelöst werden. Die Kirchen sind 
 immer zugleich ein Ausschnitt aus der Gesellschaft und ein 
 Gegenüber zu dieser. Entsprechend muss sowohl nach den ge-
sellschaftlichen Kräften in den Kirchen als auch nach den kirch-
lichen Positionen in der Gesellschaft gefragt werden. Kirchen-
geschichte ist nicht zuletzt auch Gesellschaftsgeschichte.2

Trotzdem sind die Schwerpunkte der Kirchengeschichte 
nicht immer identisch mit denen der allgemeinen Geschichte. 
Vor allem weisen ihre Epochen Besonderheiten auf, so dass Ein-
schnitte, die für die politische oder soziale Geschichte Bedeu-
tung erlangt haben, nicht unbedingt auch gleichermaßen für 
die Geschichte der Kirchen belangvoll sind. Kirchengeschicht-
liche Daten sind keine bloße Verdoppelung der allgemein-
geschichtlichen.
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Aber auch innerhalb der Kirchengeschichte gibt es Schwer-
punktverschiebungen, die einfache Zuordnungen und Verknüp-
fungen verbieten. So ist der geschichtliche Ort der Kirchen im 
konfessionellen Zeitalter ein anderer als in dem der Säkulari-
sierung. In jenen Jahrhunderten verlief die Grenze zwischen 
Kirche und Welt im Zentrum des politischen und gesellschaft-
lichen Lebens, danach rückte sie zunehmend an dessen Rand. 
Entsprechend veränderte sich die politische und gesellschaft-
liche Qualität der Kirchengeschichte; ihr Stellenwert wurde 
 geringer.3

Auch der preußische Rahmen der Kirchengeschichte wirft 
Fragen auf, die der Erörterung bedürfen. Da sich die Grenzen 
des Hohenzollernstaates im Laufe der Jahrhunderte erheblich 
wandelten, ist preußische Kirchengeschichte kein konturen-
scharfer Begriff. Er kann sowohl die Geschichte sämtlicher zum 
späteren Großstaat Preußen gehörenden Territorien meinen als 
auch die Geschichte der jeweils unter der Herrschaft der 
 Hohenzollern stehenden Länderansammlung. Im ersten Fall 
käme den provinzialgeschichtlichen Besonderheiten der Kir-
chen größere Bedeutung zu, im zweiten Fall würde ihre Prä-
gung durch den jeweils gegebenen Gesamtstaat in den Vorder-
grund treten. Deswegen liegen Mischformen der Darstellung 
nahe, die beim jeweiligen Eintritt von Territorien in den Ge-
samtverband des Hohenzollernstaates deren geschichtliche 
Vorprägungen berücksichtigen.4

Aber auch eine so definierte preußische Kirchengeschichte 
ist nicht frei von Unschärfen und Schwankungen der Konturen. 
So bringt allein schon die unterschiedliche Größenordnung des 
staatlichen Rahmens Wandlungen der kirchlichen Wirklichkeit 
mit sich. Es ist nämlich nicht nur für den Umfang der kirchen-
geschichtlichen Thematik bedeutsam, ob ein ausschließlich 
 lutherisch geprägtes Territorium wie das Kurfürstentum Bran-
denburg im 16. Jahrhundert Gegenstand der Betrachtung ist 
oder ob ein durch konfessionelle Vielfalt und fortschreitende 
Säkularisierung ausgezeichneter Großstaat wie die preußische 
Monarchie des 19. Jahrhunderts oder der Freistaat Preußen in 
der Zeit der Weimarer Republik zur Debatte steht. Im einen 
Fall hat die Kirchengeschichte es mit einer vergleichsweise ein-
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heitlichen Welt zu tun, die kirchlich fast ohne inneren Konkur-
renzdruck lebte. Im andern Fall geht es um eine äußerst dif-
ferenzierte Welt, in der die einzelnen Konfessionen es sich 
 zunehmend weniger leisten konnten, nur aus ihren eigenen 
Ansätzen heraus zu denken und zu handeln.5

Kompliziert wird die preußische Kirchengeschichte auch da-
durch, dass sie in ihrer letzten Phase nicht mehr alle Territorien 
des preußischen Staates umfasste. Bismarck hatte es nämlich 
für angebracht gehalten, die im Zuge der Reichseinigungs-
kriege annektierten Gebiete (Schleswig-Holstein, Hannover 
und Hessen-Nassau) kirchlich nicht in die preußische Landes-
kirche aufzunehmen. Ihm lag offenbar daran, den ohnehin 
schwierigen politischen Integrationsprozess nicht noch durch 
konfessionelle Konflikte zu belasten. Denn die norddeutschen 
Landeskirchen waren überwiegend lutherisch geprägt und 
kannten keine Union mit den Reformierten.6

Eine zusammenhängende Darstellung der Kirchengeschichte 
Preußens muss von einer Vergegenwärtigung ihrer großen 
Spannweite ausgehen. Dies umso mehr, als es bislang – abge-
sehen von Otto Hintzes nach wie vor beachtlichen Studien7 – 
weder epochenübergreifende Längsschnittanalysen der preu-
ßischen Kirchengeschichte noch eine zusammenschauende 
 historische Betrachtung der großen christlichen Konfessionen 
im Hohenzollernstaat gibt. Einzelne Teilbereiche sind gut er-
forscht, aber auch diese häufig nur im Blick auf Einzelaspekte 
der Theologie-, Frömmigkeits- und Verfassungsgeschichte.8

Die Spannweite der neuzeitlichen Kirchen- und Konfes-
sionsgeschichte des Hohenzollernstaates wird in zwei Daten 
deutlich: An ihrem Anfang findet sich ein das dünn besiedelte 
Kurfürstentum Brandenburg prägendes, ausschließlich lutheri-
sches Landeskirchentum; am Ende – 1945 – steht ein vielfältig 
angefochtenes Volkskirchentum zweier großer christlicher 
Konfessionen: der nun auch reformierte Kräfte umfassenden 
evangelischen und der ein rundes Drittel der Bevölkerung zäh-
lenden römisch-katholischen. Das Ganze ist in einem sozial 
und wirtschaftlich stark differenzierten Gebiet von der Saar bis 
an die Memel weitgehend eigenständig organisiert und kennt 
zahlreiche theologische und politische Strömungen. Nach der 
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Reformation zählt der Hohenzollernstaat ca. 330.000 lutheri-
sche Christen, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges leben in den 
alten und neuen preußischen Provinzen neben einem kleinen 
Anteil konfessionell nicht gebundener Bürger ca. 25 Millionen 
Protestanten und 12,5 Millionen Katholiken.9

Aber auch in kulturgeschichtlicher Hinsicht ist die Spann-
weite der brandenburgisch-preußischen Kirchengeschichte groß: 
Es gibt keine bedeutsame Bewegung der neueren deutschen 
Geschichte, die nicht einen Niederschlag in ihr gefunden hätte. 
Von der Reformation über den Pietismus, die Aufklärung, die 
Romantik, den Idealismus, den religiösen Sozialismus, bis hin 
zum Phänomen der nationalsozialistisch geprägten Deutschen 
Christen haben alle nennenswerten kultur- und ideologie-
geschichtlichen Erscheinungen in ihr gewirkt. Preußen variiert 
nur, wenn auch oft in sehr eigenwilliger Weise, die Themen der 
deutschen Geschichte.10

Das gleiche gilt für die Entwicklung der Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte: Der Übergang von der agrarisch geprägten 
Ständegesellschaft in die zunehmend industriewirtschaftlich 
geprägte bürgerliche Gesellschaft, die Prozesse der Säkula-
risierung, Entfeudalisierung, Demokratisierung und Industria-
lisierung – sie alle reichen in die Kirchengeschichte hinein und 
haben Einfluss auf ihren Verlauf. In jeder Phase ist die Ge-
schichte der kirch lichen Gemeinschaft in die allgemeine Ge-
schichte verwoben; niemals entwickeln sich Formen kirchlicher 
Existenz völlig  losgelöst von den Herausforderungen der sie 
umgebenden Welt.11 

Trotz dieser Vielfalt geschichtlicher Ausprägungen kirch-
lichen Lebens lassen sich in der Kirchengeschichte des Hohen-
zollernstaates auch dominierende Züge finden, die epochenüber-
greifende Bedeutung gewannen: die starke Obrigkeitsbindung 
des vornehmlich lutherischen Protestantismus, die wesentlich 
zur Staatsfrömmigkeit der Bevölkerung beitrug; das Vorherr-
schen von amts- und staatskirchlichen Ordnungsvorstellungen 
nicht nur in der evangelischen Pfarrerschaft sowie das Gefühl 
der Minderheit, das im preußischen Katholizismus verbreitet 
war. Diese Erscheinungen waren zwar auch in manchen ande-
ren deutschen Territorialstaaten anzutreffen, in Preußen er-
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langten sie jedoch wegen der herausragenden Größe und Macht 
des Staates eine viel weiterreichende Bedeutung.12

Hier traf ein Satz Luthers aus den letzten Jahren seines 
 Lebens in besonderer Weise die Wirklichkeit des werdenden 
Obrigkeitsstaats: »Der Satan bleibt Satan. Unter dem Papst 
 vermischte er die Kirche mit der Politik, in unserer Zeit will er 
die Politik mit der Kirche vermischen.« Das Verhältnis von 
kirchlichen und weltlichen Autoritäten sollte sich verändern, 
manchmal sogar umkehren.13

Anmerkungen
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Kapitel 1

Die Grundlagen im 16. und 17. Jahrhundert

Das grundlegende und zugleich folgenreichste Ereignis der 
brandenburgisch-preußischen Kirchengeschichte der Neuzeit 
ist die Reformation. Sie prägte die meisten der später zur preu-
ßischen Monarchie gehörenden Territorien sowohl in frömmig-
keits- als auch in kulturgeschichtlicher Hinsicht und wirkte 
 darüber hinaus nachhaltig auf das Verständnis von Politik und 
staatlicher Ordnung. Auch wenn Rankes Satz, dass »erst durch 
die Einführung der Reformation in der Mark […] sich die Dy-
nastie mit dem Lande identifiziert«1 habe, als nachträgliche 
Empfindung verstanden werden mag, wird doch kein Histori-
ker diesem Vorgang seine herausragende Bedeutung abspre-
chen wollen. Vielen Betrachtern – gerade auch im Ausland – 
sind Preußen und Protestantismus als historisch aufeinander 
angelegte Größen erschienen.2

So sehr jedoch das Bild von der protestantischen Bestim-
mung Preußens spätere Generationen sei es beflügelte, sei es 
bedrückte, so sehr nimmt sich dagegen der tatsächliche Vorgang 
der Einführung der Reformation im Hohenzollernstaat bläss-
lich aus. Das Kurfürstentum Brandenburg zählte nämlich nicht 
nur zu den letzten deutschen Territorien, die sich der Lehre Lu-
thers öffneten, es tat dies auch in ziemlich halbherziger Weise. 
Erst 1540 kam es hier zur Einführung einer evangelischen Kir-
chenordnung; erst nach dem Tode des reformationsfeindlichen 
Kurfürsten Joachims I. gab dessen Sohn Joachim II. dem Vor-
dringen des lutherischen Bekenntnisses in der Mark nach. Er 
ließ die Ausarbeitung einer der neuen Lehre entsprechenden 
Kirchenordnung zu und ermöglichte es evangelischen Geist-
lichen, im Land zu wirken. Die Reformation hatte hier nichts 
von dem Frühlingstreiben der 20er Jahre. Die Führungsrolle in 
der Reformationsgeschichte hatte Sachsen, nicht Brandenburg.3

Trotz dieser zögerlichen, immer auf den Kaiser und die 
Reichsentwicklung Rücksicht nehmenden Politik des Kurfürs-
ten setzte sich die neue Lehre bald im ganzen Lande durch. Da 
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die Stände sie sich vorbehaltlos zu eigen machten, kam es auch 
zu keinen nennenswerten Auseinandersetzungen. Sowohl der 
Adel als auch die Städte der Mark Brandenburg verbanden ihr 
Schicksal mit dem der Reformation.4

In verfassungsgeschichtlicher Hinsicht fand die Reformation 
ihren wichtigsten Ausdruck in der Institution des landesherr-
lichen Kirchenregiments. Zwar hatten sich Ansätze des Landes-
kirchentums bereits in vorreformatorischer Zeit entwickelt, 
doch kam es nun zu einer qualitativen Stärkung der Position 
des Landesherrn im sogenannten Summepiskopat.5 Weil sich 
fast keine Bischöfe der alten Kirche der neuen Kirchenorganisa-
tion zur Verfügung stellten, fiel dem Landesherrn – wie auch in 
anderen von der Reformation erfassten deutschen Territorien – 
die Funktion eines Notbischofs zu, die bis zum Ende der Mon-
archie 1918 Bedeutung behalten sollte. Während die branden-
burgischen Kurfürsten im 16. Jahrhundert sonst durchaus ein-
geschränkt durch die Macht der Stände ihren Staat regierten, 
hatten sie auf dem Gebiet des Kirchenwesens nun also einen 
erheblichen Zuwachs an Einfluss und Befugnissen.6 

Auch kirchenorganisatorisch unterschieden sich die Verhält-
nisse in Brandenburg kaum von denen in anderen protestanti-
schen Territorien vor allem Nord- und Ostdeutschlands. An der 
Spitze stand ein 1543 eingerichtetes Konsistorium, das zugleich 
für die juristischen und theologischen Angelegenheiten der 
Landeskirche zuständig war. Zeitweilig gab es daneben das Amt 
eines Generalsuperintendenten; zur Ausbildung von Synoden 
kam es nicht – abgesehen von vorübergehenden Ansätzen zu 
Pastoralsynoden auf lokaler Ebene. Die Grundstruktur der Kir-
che bestimmte vielmehr das Patronatswesen, das vor allem dem 
örtlichen Gutsbesitzer auf dem Lande erhebliche Befugnisse 
dem Pfarrer gegenüber sicherte.7

Auswirkungen auf die Position der Kirche in der Ständege-
sellschaft sollte auch der Fortfall der geistlichen Bank, der Re-
präsentation der Kirche im Landtag haben. Nach der Säkulari-
sation der Klöster und dem Ausfall der Bistümer war die Sub-
stanz für eine eigenständige Prälatenkurie zusammengeschmol-
zen; Abteien, Domkapitel und Bischofspositionen gaben nichts 
mehr her für die Bildung einer eigenen ständischen Vertretung 
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der Kirche. Zwar hielten sich einige Vertreter säkularisierter 
Domkapitel noch eine Zeitlang im Anschluss an die Ritter-
schaft, aber das änderte nichts daran, dass es im Landtag künf-
tig neben Adel und Städteschaft keinen geistlichen Stand mehr 
gab.8

Die Folgen dieser – wenig beachteten – Begleiterscheinun-
gen der Reformation auf territorialstaatlicher Ebene sollten 
weit reichen. Sie berührten nicht nur die sozialökonomischen 
Grundlagen der Kirche, sondern wirkten sich langfristig auch 
auf deren Selbstverständnis aus. Hatte die Kirche bislang mit 
dem Bewusstsein eines eigenen Standes in der Welt der Fürs-
ten, Ritter und Städte gelebt, so sollte sie sich künftig immer 
mehr als Teil des landesherrlichen Regiments, als Verlängerung 
oder, je nachdem, als Ergänzung landesfürstlicher Herrschafts-
positionen empfinden. Ohne eigene politische Vertretung sollte 
sie fortan nicht nur viel an Eigenständigkeit und Unabhängig-
keit verlieren, sie sollte auch mehr an gesellschaftlichem Selbst-
bewusstsein einbüßen – bis hin zum Verlust des Blickes für die 
sozialen und politischen Konturen von Kirche in der sie umge-
benden Welt.9

Einen wirklichen Ausgleich hierfür konnte auch das sich 
entwickelnde Amtsbewusstsein der neuen evangelischen Geist-
lichkeit nicht schaffen. Zwar sollte das evangelische Pfarrhaus 
sehr bald zu einem Kristallisationspunkt für verbesserte Sitten 
und Bildung im Lande werden, aber die Abhängigkeit vom je-
weiligen Patron war doch zu stark, um ein ausgeprägtes gesell-
schaftliches Positionsbewusstsein aufkommen zu lassen. Das 
Amt als solches begründete noch keinen Stand. Dies umso we-
niger, als die evangelischen Geistlichen in der Regel aus bürger-
lichen Familien ohne gesellschaftlichen Rang kamen und Söhne 
aus dem Adel so gut wie nie in ihren Reihen zählten. Offenbar 
sah der Adel nach der Abschaffung der Äbte und Bischöfe in 
der Kirche keine seinen gesellschaftlichen Ansprüchen genü-
genden Positionen mehr. Jedenfalls stand er zur Welt der evan-
gelischen Geistlichkeit in deutlicher Distanz und vermittelte 
ihr keine eigenen Zielvorstellungen.10

Theologiegeschichtlich nahm Brandenburg im 16. Jahrhun-
dert eine ähnliche Entwicklung wie die Mehrheit der nord- und 
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mitteldeutschen Territorien. Es gehörte zum Lager der luthe-
rischen Orthodoxie, verschloss sich gegenüber allen theolo-
gischen und kirchenpolitischen Kompromissen mit den Calvi-
nisten und nahm schließlich 1580 die umstrittene Konkordien-
formel an, die die lutherische Lehre im strengen Sinne der 
Confessio Augustana invariata von 1530 festschrieb. Auf dieser 
Linie lagen auch die umfassenden General-Kirchenvisitationen 
von 1573-1581, die der Landeskirche ihre innere Ausrichtung 
gaben. Nur im Bereich des Schulwesens wirkten die Impulse 
der Reformationszeit noch reformerisch weiter, wie etwa mit 
der Gründung des Gymnasiums zum ›Grauen Kloster‹ 1574 
im Geiste Melanchthons.11

* 
*
 *

Umso überraschender kam eine konfessionspolitische Neu-
orientierung von kaum abzuschätzender Tragweite: der Über-
tritt des Kurfürsten Johann Sigismund zum Calvinismus im 
Jahre 1613. Dieser im Blick auf seine Motive lange umstrittene 
Schritt, ob er nämlich mehr auf Gründe der theologischen 
Überzeugung oder mehr auf solche des politischen Kalküls 
 zurückzuführen sei, war nicht ohne Bedeutung. Er gehörte zu 
den an der Schwelle vom 16. zum 17. Jahrhundert zahlreichen 
Anläufen zu einer »Zweiten Reformation«, die – ihrem Selbst-
verständnis nach – das steckengebliebene Reformationswerk 
fortsetzen und vollenden sollte. Nachdem die Kurpfalz und 
 einige Grafschaften in Hessen »reformiert« geworden waren, 
erreichte die Übertrittswelle mit der Konversion des branden-
burgischen Kurfürsten zugleich ihren Höhe- und Wendepunkt. 
Diesmal gelang es dem Landesherrn nicht mehr, das ganze Land 
zum neuen Bekenntnis hinüberzuziehen; das Kurhaus ver-
mochte nur noch für sich selbst den Konfessionswechsel durch-
zusetzen.12

Dies freilich war schon folgenreich genug. Es wurde nämlich 
nicht nur das konfessionspolitische Prinzip des ›cuius regio eius 
religio‹ (wes das Land, des der Glaube) durchbrochen, sondern 
darüber hinaus durch die Gegenüberstellung von calvinisti-
schem Herrscherhaus und lutherischen Untertanen auch eine 
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Situation geschaffen, die den Hohenzollernstaat auf den Weg 
zu einer konfessionellen Toleranzpolitik führte. Fortan war hier 
dem kirchlichen Konfessionalismus jedenfalls die staatliche 
Spitze abgebrochen, so dass Raum für andere geistige Kräfte 
entstand.13 

So nimmt es nicht wunder, dass im Kurfürstentum Branden-
burg 1617 keine offizielle Feier zum 100. Jahrestag des Luther-
schen Thesenanschlags stattfand. Im Unterschied etwa zu Sach-
sen, wo man Feiern für mehrere Tage ausgeschrieben hatte, 
hielt man sich hier zurück und ließ allenfalls einzelne Orte 
in Gedenkgottesdiensten gewähren. Zu frisch war hier die Er-
innerung an die unruhigen Begleiterscheinungen des Glau-
benswechsels des Kurfürsten, als dass man sich zu offiziellen 
Festveranstaltungen zu Ehren von Luthers Tat hätte entschlie-
ßen können.14

Die Öffnung des Landes für den Calvinismus bekam einen 
zusätzlichen Akzent durch die Erwerbung neuer Territorien am 
Niederrhein mit starken reformierten Bevölkerungsgruppen 
(Clevesche Erbschaft 1614). Hier hatten sich seit den 60er Jah-
ren des 16. Jahrhunderts selbständige reformierte Gemeinden 
in Verbindung mit der niederländischen Kirche gebildet (»Kir-
che unter dem Kreuz«), die sich schließlich zu einer eigenen 
Generalsynode zusammenschlossen. Nun verstärkten sie das 
Gewicht der Reformierten im vergrößerten Hohenzollernstaat 
und trugen dazu bei, dass sich die herkömmliche Verbindung 
von politischer und konfessioneller Ordnung lockerte.15

Eine zunächst umgekehrte Wirkung hatte ein weiterer 
 Gebietszuwachs derselben Zeit: die Erwerbung des fast rein 
 lutherischen Herzogtums Preußen (1618).16 Dieses aus dem 
ehemaligen Deutschordensstaat hervorgegangene Territorium 
außerhalb des Reichs – es stand in Lehensabhängigkeit von der 
polnischen Krone – hatte eine besondere Prägung durch die Re-
formation erfahren: Es war durch einen aufsehenerregenden 
Vorgang politischer Säkularisation für die neue Lehre geöffnet 
worden. Mit der Umwandlung des Deutschordensstaates in ein 
weltliches Herzogtum – übrigens auf Luthers persönlichen Rat 
hin – hatte der letzte Hochmeister des Ordens, Albrecht von 
Brandenburg, nicht nur eine entscheidende Voraussetzung für 
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die Einführung der Reformation als Neugestaltung der Kirche 
geschaffen, sondern auch einen Akt der Neubegründung von 
weltlicher Herrschaft vollzogen, der langfristig Bedeutung 
 gewann. An der neuzeitlichen Wiege des Landes, das dem 
 Gesamtstaat später den Namen geben sollte, stand ein Vorgang 
der Freisetzung von weltlicher Ordnung, die künftig der Aus-
bildung des staatlichen Souveränitätsanspruchs zugute kam.17

Mit dem Herzogtum Preußen fiel also ein Gebiet an den 
 Hohenzollernstaat, das von den Ursprungskräften der Refor-
mation geprägt war. Allerdings spielten auch einige der großen 
Adelsfamilien wie die Dohnas und Dönhoffs eine eigenständige 
kirchenpolitische Rolle. Sie wandten sich ihrerseits dem re-
formierten Bekenntnis zu und rückten damit in die Nähe der 
calvinistischen Magnaten in Polen und Litauen. Insbesondere 
die Dohnas wirkten bei der Konversion des Kurfürsten Johann 
Sigismund entscheidend mit; der Burggraf Fabian, der sich um 
eine Union der protestantischen Fürsten bemühte, war selber in 
Genf Calvinist geworden.18 

Das Herzogtum Preußen brachte nicht nur starke luthe rische 
Traditionen, sondern auch bedeutende Stätten theo logischer 
Wirksamkeit wie die 1544 gegründete Universität Königsberg 
mit, die überregionale Ausstrahlung hatten. Von hier gingen 
auch Wirkungen auf nichtdeutsche Bevölkerungsgruppen aus, 
vor allem durch frühe Übersetzungen des luthe rischen Kate-
chismus ins Polnische, Litauische und Altpreu ßische. Auch ent-
wickelte sich früh eine Aufnahmebereitschaft gegenüber Glau-
bensflüchtlingen aus anderen Ländern wie den böhmischen 
Emigranten und niederländischen Auswan derern.19
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Der Dreißigjährige Krieg  
und die Öffnung des Landes für den Pietismus

Kaum hatte sich der Hohenzollernstaat territorial und konfes-
sionell ausgeweitet, hatte er den größten Religionskrieg auf 
deutschem Boden zu bestehen: den Dreißigjährigen Krieg 
(1618-1648). Dieser übertraf alle bisherigen Erfahrungen krie-
gerischer Auseinandersetzungen. Er führte nicht nur zu einer 
Verwüstung weiter Landstriche und Verrohung der Sitten, 
 sondern auch zu einer Bedrückung und Verkümmerung des 
kirchlichen Lebens. Trotzdem brachten Versuche zu einem in-
nerprotestantischen Ausgleich angesichts der Bedrohung durch 
die katholischen Mächte keinen anhaltenden Erfolg. So meinte 
der Kirchenhistoriker Karl Holl in einer zeittypischen Formu-
lierung: »Schöpferisch in dem Sinne, daß er eine ganz neue re-
ligiöse Gedankenwelt erschlossen oder ein neues protestanti-
sches Gemeingefühl erzeugt hätte, ist […]der Dreißigjährige 
Krieg nicht gewesen.«1

Am Ende des Krieges stand vielmehr eine weitere Stärkung 
der landesherrlichen Macht, die sich auch den Kirchen gegen-
über zur Geltung zu bringen wusste. In Brandenburg-Preußen 
wirkte sich dies umso mehr aus, als hier der Westfälische Friede 
weitere Gebietserwerbungen brachte, die dem Staat nun spür-
bar eine neue Größenordnung verliehen. Mit dem östlichen 
Teil Pommerns, das sich unter dem Einfluss des Reformations-
theologen Bugenhagen auf dem Treptower Landtag 1534 dem 
lutherischen Bekenntnis zugewandt hatte, und Halberstadt, wo 
die Reformation 1536 eingeführt worden war, sowie mit der 
seit 1529 evangelischen Stadt Minden gewann der Hohenzol-
lernstaat weitere, von der Reformation geprägte Gebiete. Hinzu 
kam noch die Anwartschaft auf Magdeburg, das mit seiner 
Stadt 1524 und mit seinem Domkapitel 1563 evangelisch ge-
worden war. Dies sprengte nun auch effektiv die Grenzen eines 
einfachen Territorialstaats.2 dreissigjähriger Krieg und Pietismus
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Auf lange Sicht bedeutete dies, dass die staatliche Entwick-
lung eine stärkere Dynamik erhielt als die kirchliche. Der grö-
ßere Zuschnitt des Gesamtstaates ließ die einzelnen Territorial-
kirchen nicht nur in räumlicher Hinsicht provinziell erschei-
nen, auch politisch fielen sie zunehmend ab gegenüber dem in 
neue Dimensionen hineinwachsenden Staat, der auf Zusam-
menfassung und Modernisierung seiner weit verstreuten Ge-
biete vom Niederrhein bis an die Memel bedacht war. In man-
cher Weise entwickelten sich Kontraste zwischen einem moder-
nitätsorientierten, großräumigen Staatswesen einerseits und 
einem in veralteten ständischen Strukturen und provinzieller 
Enge befangenen Kirchenwesen andererseits.3 

Dies hinderte nicht, dass die Kirchenpolitik des Staates eine 
erhebliche Bedeutung behielt. So nutzte der Große Kurfürst 
das Amt des Hofpredigers, um die Position der Reformierten im 
Lande zu stärken. Weil es wegen seiner Anbindung an das 
Herrscherhaus von der ständisch-lutherischen Opposition nicht 
ausgeschaltet werden konnte, richtete er überall dort neue Hof-
predigerstellen ein, wo Mitglieder der kurfürstlichen Familien 
einen Sitz hatten. Schließlich amtierten an allen wichtigen Or-
ten des größer gewordenen Hohenzollernstaates Hofprediger, 
die bald Kristallisationspunkte reformierter Gemeindebildun-
gen wurden. Am Ende seiner Regierungszeit bestanden an 
zwanzig Orten solche Hofpredigergemeinden.4

Unbeschadet dieser calvinistischen Kirchenpolitik arbeitete 
der Große Kurfürst zielbewusst auf die Bildung eines protes-
tantischen Gemeinsinns und – darüber hinaus – auf die Stär-
kung protestantischer Positionen in Europa hin. Während die 
meisten lutherischen Territorien in engherziger, der kirchlichen 
Orthodoxie verhafteter Konfessionspolitik befangen blieben, 
zog er Konsequenzen aus dem Desaster des großen Religions-
krieges und bereitete – wenn auch eher indirekt durch Maß-
nahmen gegen überzogene Konfessionspolemik – einer in die 
Moderne weisenden Toleranzpolitik den Weg. Nachdem er die 
reichsrechtliche Anerkennung der Reformierten im Westfäli-
schen Frieden erreicht hatte, bezog er auch die Katholiken in die 
Toleranzpolitik ein und verbesserte schließlich auch die Rechts-
stellung der Juden im Lande.5


